
Allen Kundinnen und Kunden wünschen wir ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
in unserem Jubiläumsjahr.

sparkasse-lippstadt.de

DANKE für Ihr Vertrauen.

OVG bestätigt: Förderung aus
Hillenbergquelle rechtswidrig
Bezirksregierung will Wasserwerk aber nicht stilllegen / Neues Verfahren nötig

Von Reinhold Großelohmann

WARSTEIN � Warstein liegt auf
dem Trockenen. Zumindest juris-
tisch betrachtet, was die Trink-
wasserförderung aus der Hillen-
bergquelle II angeht. Das Ober-
verwaltungsgericht Münster
teilte gestern den nunmehr „un-
anfechtbaren Beschluss“ mit:
Die von der Bezirksregierung
Arnsberg im Oktober 2013 er-
teilte „Genehmigung zur Grund-
wasserentnahme“ für die Hillen-
bergquelle II ist rechtswidrig –
und damit auch nichtig. Da die
alte 30-Jahres-Genehmigung
Ende 2013 auslief, befindet sich
die Trinkwasserförderung in ei-
nem rechtsfreien Raum. Trotz-
dem werde man „das Wasser-
werk nicht stilllegen“, erklärte
gestern die Bezirksregierung.
„Die Stadtwerke sind aufgefor-
dert, kurzfristig einen neuen An-
trag zur Trinkwasserentnahme
zu stellen.“ Darüber werde dann
im Rahmen eines neuen Verfah-
rens entschieden.

Eigentlich hatte man in War-
stein im Oktober 2013 schon
gehofft, die Trinkwasserför-
derung aus der Hauptquelle
am Hillenberg für weitere 30
Jahre in trockenen Tüchern
zu haben. Doch weit gefehlt.
Bei der von der Bezirksregie-
rung am 31. Oktober erteil-
ten neuen Genehmigung
fühlten sich die Unterneh-
men der Steinindustrie insbe-
sondere mit Blick auf ihre ei-
genen Zukunftsplanungen

benachteiligt. Insgesamt acht
Betriebe, die im Bereich der
Stadt Warstein Kalkstein ab-
bauen, klagten gegen die er-
teilte Genehmigung beim
Verwaltungsgericht Arns-
berg. Und sie hatten Erfolg
damit. Ihrer Klage wurde
stattgegeben – und sie wurde
nunmehr nach Überprüfung
durch das Oberverwaltungs-
gericht bestätigt.

Die Begründung des 20. Se-
nats verbreitete das Oberver-
waltungsgericht Münster am
Donnerstag in einer Presse-
mitteilung. Darin heißt es:
„Im Wesentlichen hat der Se-
nat ausgeführt: Die Stein-
bruchbetriebe könnten ge-
gen die Bewilligung der
Grundwasserentnahme kla-
gen, weil sie qualifiziert und
individualisiert im Sinne der
Rechtsprechung zum öffent-

lich-rechtlichen Drittschutz
bei der wasserrechtlichen Zu-
lassung von Gewässerbenut-
zungen betroffen seien. Eine
Vertiefung des von ihnen im
Tagebau ausgeübten Kalk-
steinabbaus in grundwasser-
führende Schichten werde
durch die Bewilligung zumin-
dest erschwert. Zwar sei die
Möglichkeit der Nutzung
möglichst unbeeinträchtig-
ten Grundwassers zur Be-
schaffung des Wassers für die
öffentliche Wasserversor-
gung einer der tragenden
Gründe für die öffentlich-
rechtliche Bewirtschaftung
des Grundwassers. Dennoch
hätte das Interesse der Stein-
bruchbetriebe an einer Aus-
dehnung der Kalksteingewin-
nung in grundwasserführen-
de Schichten abwägend be-
dacht werden müssen. Die

Belange der Steinbruchbe-
triebe hätten mit dem ihnen
zukommenden Gewicht in
die Ermessensentscheidung
einfließen müssen. Dem aber
habe die Bezirksregierung bei
ihrer erteilten Bewilligung
nicht Rechnung getragen.
Folglich entzieht nach dem
Verwaltungsgericht nun-
mehr auch das Oberverwal-
tungsgericht der Genehmi-
gung die Rechtskraft.

Völlig überraschend kommt
das Urteil für die Bezirksre-
gierung nicht, hatten doch
bereits die Arnsberger Ver-
waltungsrichter im Dezem-
ber 2014 mit ihrem Urteil kla-
re Worte gesprochen. Stadt-
werkeleiter Klaus-Kellerhoff
ist derzeit bemüht, noch
kurzfristig vor Weihnachten
die Gestattung für eine Über-
gangsphase bei der Bezirksre-
gierung als zuständiger Was-
serbehörde zu bekommen.
Bis dato hatte die eingelegte
Berufung die Rechtskraft aus-
gesetzt.

Anschließend muss das ge-
samte Genehmigungsverfah-
ren neu aufgerollt werden –
und nach der Richter-Schelte
ist es wohl unumgänglich,
die Interessen der Steinfir-
men gründlich mit zu bewer-
ten, auch das – insbesondere
bei den Gegnern des Steinab-
baus mehr als ungeliebte
Thema „Kalksteingewinnung
im Grundwasser“, den soge-
nannten Tiefenabbau – mit
zu berücksichtigen.

Aus der eigentlich stärksten Warsteiner Quelle, der Bullerteichquel-
le, entnimmt die Stadt weniger als 10 Prozent des Gesamtver-
brauchs. Ihre Lage unmittelbar an der stark befahrenen Bundesstra-
ße ist problematisch. � Archiv-Foto: Großelohmann

Keine Vereinbarung
„großer Erfolg“

Bürgermeister sieht Hürden aus Weg geräumt
WARSTEIN � Das Nichtzustan-
dekommen der seit Jahren
mit großem Aufwand verfolg-
ten „Warsteiner Vereinba-
rung“ wird von Bürgermeis-
ter Dr. Thomas Schöne als
„großer Erfolg“ bewertet. Das
verbreitete er in einer Presse-
mitteilung. Weil die Bezirks-
regierung nicht mehr auf die-
sem Kontrakt zwischen Stein-
industrie, Stadt, Naturschutz-
verbänden und Politik beste-
he, sei der „Weg für Innen-
stadtentwicklung ohne War-
steiner Vereinbarung frei“.

Es sei ein „großer Erfolg in
Sachen Stadtplanung“ hatte
er am Montag dem Stadtrat
berichtet. Die „viel und auch
kontrovers diskutierte War-
steiner Vereinbarung“ könne
ad acta gelegt werden. Schö-
ne: „Sie wird nicht mehr be-
nötigt, um die künftige Ent-
wicklung der Ortschaft War-
stein voranzutreiben.“

Übereinkunft mit
RP Ewert erzielt

Als Vorbereitung hatte es
ein umfassendes, 35 000 Euro
teures Mediationsverfahren
mit dem Berliner Richter
Prof. Ortloff gegeben.

In der Pressemitteilung der
Stadt heißt es: „Bislang hatte
die Bezirksregierung eine
entsprechende Vereinbarung
als Voraussetzung für eine
Förderfähigkeit von städte-
baulichen Maßnahmen ein-
gefordert. In einem sehr offe-
nen, informativen Gespräch
mit der Regierungspräsiden-
tin Ewert und ihrem Füh-
rungsstab war es Schöne im
Herbst gelungen, eine Über-
einkunft zu erzielen, nach
der der Abschluss einer War-
steiner Vereinbarung nicht

mehr Voraussetzung für jed-
wede Städtebauförderung ist.
Der Rat hatte sich im Septem-
ber dieser Auffassung ein-
stimmig angeschlossen. Die-
ser Ratsbeschluss ist von der
Bezirksregierung mit Ver-
ständnis zur Kenntnis ge-
nommen worden. Doch erst
nachdem der Deutsche Bun-
destag Anfang Dezember den
Bedarfsplan für die Bundes-
fernstraßen beschlossen hat,
steht jetzt endgültig fest, dass
die Warsteiner Vereinbarung
nicht kommen wird.“

In der Pressemitteilung
wird Bürgermeister Dr. Schö-
ne zitiert: „Zentraler Inhalt
der Vereinbarung war die B55
-Ortsumgehung Warstein,
mit dem Ziel, dass insbeson-
dere die benötigten Grund-
stücke rechtzeitig bereit ge-
standen hätten. Nach den
neuesten Entwicklungen ist
in den nächsten 20 bis 30 Jah-
ren keine Chance auf Ver-
wirklichung des Projektes
mehr gegeben.“

Derweil verfolge die Stadt
ihre Ziele in Sachen städte-
bauliche Entwicklung „mit
Vehemenz weiter“, so Dr.
Schöne. Er verweist auf die
„Planungswerkstatt zur Erar-
beitung eines städtebaulich-
freiraumplanerischen Rah-
menplanes“, die in die zweite
Projektphase starte. Interes-
sierte Bürger könnten den ak-
tuellen Fortschritt des Werk-
stattverfahrens im Internet
verfolgen unter www.zu-
kunft-warstein.de. Die nächs-
te öffentliche Veranstaltung,
der Zukunftsmarkt, sei für
Mai 2017 geplant. Der Bürger-
meister lädt bereits jetzt zur
Teilnahme ein, Bürger sollten
diese „direkte, aktive Mitar-
beit“ nicht ungenutzt lassen.
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Die Hillenbergquelle II trägt die Hauptlast der Wasserversorgung für Warstein. Mit der Gerichtsentscheidung entfällt die Grundlage für die weitere Trinkwasserförderung.
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„Leselust“-Bücher in
der Redaktion abholen
Besprechungen bis Anfang Januar erbeten

WARSTEIN � Zu Ende geht die
zehnte Anzeiger-Leselust mit
der Ausgabe der Bücher aus
der Vorstellung vom vergan-
genen Samstag. Angesichts
der großen Zahl von Einsen-
dungen entschied wieder das
Los. Die Gewinner werden ge-
beten, ihre Besprechungen
zu den Büchern wenn mög-
lich bis Anfang Januar der Re-
daktion unter der Mail-Adres-
se „lokales-warstein@soester-
anzeiger.de“ zuzuschicken.

Über die Bücher vom ver-
gangenen Samstag können
sich freuen: Martina Wienecke-
Kühle, Jürgen Kieseler, Rita Cor-
des, Gertrud Budeus, Waltraud
Koerdt, Timo Bräutigam, Petra

Schiermeister, Frank Schumann,
Simon Thannheiser, Maria Gö-
bel, Angelina Droletz, Alexa
Senger, Günter Aßhoff, Frank
Horstmann. Sie können am
heutigen Freitag bis 15 Uhr
ihre Bücher in der Redaktion
in Warstein, Hauptstraße 8,
abholen – oder dies ab Diens-
tag nach Weihnachten an
gleicher Stelle erledigen.

Folgende Leserinnen und
Leser können ihre in den Vor-
wochen gewonnenen Bücher
ebenfalls noch abholen: Rosa
Lindenberg, Bernd Fleige, Ursula
Meier, Julia Frohne, Petra Hage-
dorn, Regina Becker, Hans-Jür-
gen Raulf, Andrea Hundsdorfer,
Katy Gockel, Carmen Smorra.

Singen unterm Weihnachts-
baum, Musikverein Sichtigvor,
18.30 Uhr, Waldhausen.

Ökumenische Adventsfenster-
öffnung, 18 Uhr, Initiativkreis Alla-
gen/ Niederbergheim, Dorfplatz und
Adventsfensteröffnung der
Grundschule Allagen.

Mehrkosten bis zu 250000 Euro möglich
Änderung beim Unterhaltsvorschuss bringt höhere Belastung für die Stadt Warstein

WARSTEIN � Die für 2017 ge-
plante Neufassung des Unter-
haltsvorschussgesetzes kann
für die Stadt Warstein zu ei-
ner Mehrbelastung von
200000 bis 250000 Euro füh-
ren. Zudem müsse für die an-
fallende Mehrarbeit eine Voll-
zeitstelle eingerichtet wer-
den. Das erklärte Fachbe-
reichsleiter Bürgerdienste
Franz Wiese in der jüngsten
Ratssitzung auf Anfrage von
Paul Kuhlmann (SPD).

Durch die Änderungen des
Gesetzes sollen Alleinerzie-
hende, denen der andere El-
ternteil keinen oder unregel-
mäßigen Unterhalt zahlt, län-
ger Leistungen vom Jugend-
amt beziehen können. Ge-
plant ist, dass der Unterhalts-
vorschuss künftig statt bis
zum 12. bis zum 18. Lebens-
jahr gezahlt wird. Zudem soll
die Bezugsdauer nicht mehr
auf maximal 72 Monate ein-
gegrenzt werden.

„Aber die Frage der Finan-
zierung ist noch offen“, be-
richtete Wiese dem Rat. Da-
her wird das Gesetz auch
nicht zum 1. Januar 2017 in
Kraft treten. Bislang über-
nimmt der Bund ein Drittel
der Kosten, die Länder über-
nehmen zwei Drittel. Von
Land zu Land unterschiedlich
ist die Abrechnung mit den
Kommunen. Während man-
che Länder die Kommunen
überhaupt nicht belasten,

müssen die in NRW bislang
80 Prozent der Kosten über-
nehmen. In Warstein sind das
bislang etwa 100000 Pro Jahr
berichtete Wiese dem Rat.
Sollte sich die Kostenauftei-
lung nicht ändern, wären es
künftig 300000 bis 350000
Euro im Jahr. Unklar sei bis-
lang auch, ob die Zahlungen
bei einem späteren Inkraft-
treten des Gesetzes rückwir-
kend zum 1. Januar 2017 er-
folgen müssen. � jh
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